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Städten der Gemeinde, (1. h. der Gemeinfchaft aller Steuerzahler, zur Laf’c, während
die Anlieger den Vortheil der Werthfteigerung ihrer Grundftücke unentgeltlich ge-
nießen. In Hamburg, Stuttgart und Bafel dagegen findet eine Anrechnung der
Werthi’ceigerung auf den Schadenserfatz für abgetretene Theile fiatt; ja in Hamburg
wird _fogar ein Theil der entfiehenden Werthfteigerung bei einfeitiger Straßen-
verbreiterung den Befitzern der gegenüber liegenden Grundftücke zu zahlen auf-
erlegt, und zwar haben diefe gegenüber liegenden Eigenthümer der Stadt-Caffe ein
Drittel der Verbreiterungskof’cen, jedoch höchftens den Werth eines Quadr.-Meters
Boden für jedes Meter Front, zu erfetzen (5. 106 des Baupolizei-Gefetzes vom
23. Juni 1882).

IR für die Verbreiterung einer alten, bebauten Straße eine Fluchtlinie förm-
lich feit gefetzt, fo können nach preußifchem Gefetze Neubauten, Um- und Aus-
bauten über die Fluchtlinie hinaus ohne Anfpruch auf Schadenserfatz unterfagt
werden, und zwar nicht bloß folche Bauvornahrnen, welche eine Veritärkung oder
eine Vergrößerung der Dauerhaftigkeit des Gebäudes herbeiführen würden. Unter-
haltungs- und Ausbefferungsarbeiten find dagegen Pcatthaft; zu den letzteren ge-
hören auch diejenigen zur Erhaltung eines Gebäudes nöthigen Erneuerungen, welche
durch den Abbruch eines Nachbargebäudes veranlafft find. Die Neubauten, welche
übrigens in Städten weit mehr durch die Abficht, eine beffere Ausnutzung des
Baugrundes zu erzielen, als durch Baulofigkeit herbeigeführt werden, treten eine
nach der anderen in die Fluchtlinie, und nun entfieht während der oft fehr langen
Uebergangszeit jene häßliche Zahnlückenform der Straßenbegrenzung, die wir in
alten Städten fo oft zu [chen Gelegenheit haben. Zur Verbefferung der Anficht
und zur Befeitigung von Schmutzwinkeln gefiattet man wohl, die Lücke bis zur
alten Häuferlinie durch einen Erdgefchoß-Vorbau oder fchräge Schaufenf’cer und
ähnliche Einrichtungen zu fchließen, welche beim Neubau der Nachbarhäufer wieder
fortzunehmen find. Namentlich in franzöfifchen Städten find diefe >>Lückenbüfser«
fehr üblich. Wir find leider genöthigt, folche vorübergehenden Nothbehelfe und
Unfchönheiten, felbf’c wenn fie Jahrzehnte dauern follten, mit in den Kauf zu nehmen;
denn die Verbreiterung der engen Straßen iPc eine Nothwendigkeit. Wir müffen
uns aber in der Regel mit der allmähligen Erreichung des Zieles begnügen, weil
die fofortige Verbreiterung unerfchwingliche Summen erheifchen würde.

7. Kapitel.

Die Benutzung der Straßen durch die Anftöfser

für Privatzwecke.

Theils Zweckmäßigkeitsgründe, theils die wirthl'chaftliche Nothwendigkeit
bringen es mit fich, dafs zwifchen der öffentlichen Straße und den Privatgrund-
Rücken nicht eine fo fcharfe Grenze des Eigenthumes und der Benutzung gezogen
werden kann, wie zwifchen zwei Privatgrundftüeken.

Die Grenze des öffentlichen Gemeindeeigenthums wird zwar bei Völlig geord.
neten Straßenverhältniffen durch die Straßenfluchtlinie klar beitimmt. Aber eines-
theils find die Verhältniffe vieler Straßen durchaus nicht geregelt, und anderentheils   
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ift felbft bei voller Ordnung die Strafsenfluchtlinie als Grenze durchaus nicht augen-

fcheinlich leicht erkennbar.

Es giebt ältere Strafsen, deren Bürgerfteige als Eigenthumszubehör der an-

liegenden Grundf’cücke betrachtet werden oder in deren Fläche Freitreppen, Auf-

fahrtsrampen, Kellerfchrote und ähnliche Privatanlagen vortreten, welche entweder

Eigenthum des Hausbefitzers oder doch fervitutmäfsig berechtigt find. Und auch

an neueren Strafsen, welche bisher von den —— befonders in England üblichen _—

Lichtgräben der Kellergefchoffe oder den Vorgärten der Erdgefchoffe eingefafft

waren, treten oft, wenn aus gewerblichen Gründen allmählig die Lichtgräben ver-

füllt und die Vorgärten befeitigt werden, Grenzunklarheiten ein. Dafs folchen Un-

klarheiten bei der Ausführung neuer Stadttheile nach Kräften vorzubeugen ift, ver-

Pteht fich von felbft. Am wirkfamf’cen iPt diesygemeiniglich zu erreichen durch die

Forderung einer unvergänglichen, bleibenden Einfriedigung aller Privatgrundf’cücke

in der Strafsenflucht auch in denjenigen Fällen, wo die Vorderwand der Gebäude

nicht bis an die Strafsenflucht herantritt. In älteren Stadttheilen if’c eben fo das

Befireben der Gemeinde darauf zu richten, durch freiwilliges Uebereinkommen oder

Enteignung jene in die Straßen Ptörend vertretenden Bautheile nach Möglichkeit zu

befeitigen, diefelben aber bei Errichtung von Neubauten nicht mehr zuzulaffen.

Aber auch wenn eine klare Eigenthums- und Strafsengrenze vorhanden if’r,

pflegt man eine Benutzung des öffentlichen Grundes oder der öffentlichen Luftfäule

durch gewiffe vorfpringende Gebäudetheile nicht völlig auszufchliefsen. Allgemein

wird gef’tattet, dafs die Abfaltze der Fundament-Mauern eines Neubaues in den

Strafsengrund vorfpringen, während eben fo allgemein die aufgehende Vorderwand in

die Lichtbreite der Strafse nicht vortreten darf. Die Ebene der aufgehenden Ge-

bäudemauern bildet demnach in der Regel die Grenze des Strafseneigenthumes. Vor

cliefer Ebene jeden Einfprung in das Strafsenlicht zu unterfagen, würde offenbar zu

weit führen. Gefrmfe, überf’tehende Dächer, auch Sockelvorfprünge werden defshalb

faf’t überall mit gewiffen Einfchränkungen als zuläffig betrachtet. Ein befonderes

Intereffe für folche Einfchränkungen waltet zur Vermeidung von Verkehrsbehinde-

rungen bezüglich des unteren, 2 bis Sm über die Strafse {ich erhebenden Gebäude-

theiles vor. Baumezßer will in feiner »Normalen Bauordnung« hier überhaupt

keine Vorfprünge gef’tatten, fondern verlangt, dafs die Gebäudewand um das Mafs

der vorfpringenden Theile hinter der Baufluchtlinie zurückbleibe. Vielleicht if’c diefe

Forderung zu ftrenge und die Vorfchrift der Kölner Bauordnung empfehlenswerth,

welche in der Höhenzone bis zu 2,5m Vorfprünge von nicht mehr als 1 Procent

der Strafsenbreite, jedoch von höchf’tens 25 cm zuläfft. Die Berliner Bauordnung

erlaubt überall Sockelvorfprünge von 13 cm und in breiten Strafsen auch vortretende

Treppenf’tufen von 20 cm Breite. Jedenfalls follten erheblich ausladende Bautheile,

wie Fenf’cerbänke7 Fenl‘rerläden, Ladenfchilder, fefte und bewegliche Schirmdächer,

in der genannten Höhenzone von ungefähr 2,5 m allgemein unzuläffig “fein.

Ueber diefer Höhenzone, fo wie unter der Bürgerf’teigebene kann den vor-

tretenden Gebäudetheilen eine gröfsere Freiheit gewährt werden. In der Höhe

handelt es fich um Schirmdächer, Ladenfchilder, Hauslaternen, Gefchäftszeichen

(wie Zunftwappen, Stiefel, Handfchuhe, Uhren, Mafskrüge), Fenfter und Fenf’terläden,

Balcons, Erker, Stockwerke-Ueberkragungen, Dachüberfiände u. f. w.; in der Tiefe

kommen Kellerhälfe, Kellerlichter, Kellereingänge und Bürgerf‘teig—Unterkellerungen

in Frage.
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In letzterer Beziehung herrfchen in den verfchiedenen Städten Gepflogenheiten
von dreierlei Art. Die einen verbieten jede bauliche Anlage in oder unter der Bürgerf’teig-
fläche, was bei engen, vorn Verkehre erfüllten Strafsen berechtigt ill. Die anderen ver—
bieten zwar Kellereingänge mit beweglichen Thüren in der Strafsenfläche ebenfalls
unbedingt, laffen aber zur Beleuchtung des Keller-, bezw. Sockelgefchoffes oder zum
Einbringen der Heizkohlen etc. Kellerhälfe, bezw. Bodeneinfchnitte unter der Be-
dingung zu, dafs fie nicht mehr als ein beftimmtes Mafs (20 bis 30 cm) vor die
Baufluchtlinie vortreten und in der Bürgerfteigebene durch fiarke Glasplatten, Stein-
platten, geriffelte Gufseifenplatten oder Eifengitter ficher überdeckt oder in anderer
Weife ficher umfriedigt werden, ein Gebrauch, welcher bei breiten Strafsen als eine
den Hausbefitzern willkommene Erleichterung unbedenklich fein mag. Die dritte
Claffe von Städten, befonders in Belgien und England, geht fo weit, dafs fie gegen
beitimmte Abgaben die Unterkellerung der Bürgerl’ceige mit Anlage ficherer Decken-
lichter (Rohglasplatten) für unbedenklich findet. In Amerika erftreckt fich diefe
private Ausnutzung der Bürgerf’ceige zugleich auf erhebliche Theile der Oberfläche,
welche von Vortreppen, Vordächern, Wirthfchafts— und Verkaufsgegenftänden ein-
genommen, alfo dem öffentlichen Verkehre entzogen werden. Für europäifche Ver-
hältniffe ift eine folche Freiheit in der Benutzung öffentlichen Eigenthumes unan—
gebracht; nur auf befonders breiten Bürgerfteigen pflegt in manchen Städten das
Befetzen beftimmter Flächen mit Stühlen und Tifchen an Bier- oder Kaffeehäufern
gegen Miethe zugelaffen zu werden.

Was die vorfpringenden Gebäudetheile in der Höhe betrifft, fo werden Schirm-
dächer, Ladenfchilder, Hausleuchten und Gefchäftszeichen ziemlich allgemein unent-
geltlich oder gegen geringe Abgabe geftattet, fobald fie über der Lichthöhe von
2,5 bis 3,0m fich befinden; durch Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes werden
Ausfchreitungen leicht verhindert. Nach aufsen auffchlagende Fenfterläden dürfen
meif’tens als veraltet bezeichnet werden, nach aufsen auffchlagende Fenf’cer werden
bald zugelaffen, bald unterfagt; das Letztere ift zur igröfseren Sicherheit der auf der
Strafse verkehrenden Perfonen vorzuziehen, Für Balcons und Erker gelten mancherlei
Beftimmungen. Die Berliner Bauordnung geftattet folche Anlagen nur in Strafsen
von mehr als 15m Breite und in einer gröfsten Ausladung von 1,30 m. In Rom
läfft man fogar Balcons bis zu 80 cm Vorfprung in Strafsen von weniger als 7m
Breite zu; in breiteren Strafsen wächst der erlaubte Vorfprung. Bei weniger als
12m Strafsenbreite geltattet man in Brüffel 70 cm, bei breiteren Strafsen 90 cm
Balcon—Vorfprung; dabei foll die freie Höhe über dem Bürgerfteig wenigftens 3,50 m
betragen. Das Kölner Ortsf’catut über Erker und Balcons hat eine abgeftufte Reihe
der zuläffigen Ausladungen bei verfchiedenen Strafsenbreiten fett gefetzt, und zwar
von 30 cm bei 7m bis zu 120 cm bei 20m Breite; in Strafsen von weniger als 7m
Breite find Erkervorfprünge überhaupt unzuläffig; das Ausladungs-Maximum ift
1,20 m. Auch müffen, wie in Berlin, die Balcons und Erker um wenigftens das
Anderthalbfache ihrer Ausladung von der Nachbargrenze entfernt fein. (Vergl. das
Kölner Ortsftatut für Erker und Balcons im Anhang.) Durch die Befiimmung‚
dafs die vortretenden Bautheile nur einen gewiffen Bruchtheil (in Berlin 1/3, in
Köln 2/5) der Gebäudebreite einnehmen dürfen, wird das Entftehen ganzer Stock-
werksüberbauten, die ehemals fo beliebt und gebräuchlich waren, verhindert. Auch
für die Dachgefimfe oder Dachüberftände finden fich in einzelnen Städten befchrän-
kende Beftimmungen.   
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Durch die oben erwähnte, ziemlich allgemein geltende Vorfehrrift, dafs die

aufgehende Vorderwand der Gebäude die Ebene der Strafsenflucht bilden mufs,

jedenfalls nicht über diefe hinaus vortreten darf, wird eine kräftige Maiffengliederung

der Gebäudefronten erfchwert. Zwar if’c die Bildung von Rifaliten miöglich, wenn

der Bauherr um das Mafs derfelben den Haupttheil der Fagade himter die Bau-

flucht zurückzieht. Da aber das Streben nach möglichf’cer Ausnutzung des Bodens

leider von diefem Opfer zurückhält, fo entfiehen jene langweilig gla1tten Strafsen—

wände, durch die fo viele moderne Strafsen fich von Stadttheilen ällterer Art un-

vortheilhaft unterfcheiden. Die Gemeinde kann diefer langweiligen Glätte dadurch

entgegenwirken, dafs fie wenigftens in breiten Strafsen Rifalite vor der Strafsen-

fiuchtlinie zuläfft, dafs fie alfo das Opfer an Boden bringt, welches deer Privatmann

zu bringen fich fcheut. An der neuen Ringftrafse und an öffentlichen Plätzen in

Köln wurden in diefem Sinne Rifalite von 25 cm Vorfprung bis zu 2/5 der Fagaden—

Breite unentgeltlich geftattet, was ein wohlthuendes Relief in die Strafsenwände

gebracht hat. Durch die Freiheit, die Gebäude um ein beliebiges Mafs (alfo auch

mehr als 25 Cm) hinter die Strafsenfluchtlinie zurückf’cellen zu dürfen, kann ein folches

Relief nicht in erwünfchter Weife erzielt werden, weil einerfeits das Intereffe des

Bauherrn, der fein Grundf’cück in der Regel nach Kräften ausnutzen will, verletzt

wird und weil andererfeits auch die Gemeinde die Entftehung von Schmutzwinkeln

und unfchönen oder dunkeln Ecken, die fich bei diefer Bauart an den Zwifchen-

grenzen der Häufer bilden, nicht dulden kann, fondern in der Regel die Einfrie-

digung in der Strafsenfluchtlinie verlangen mufs.

Gröfsere Freiheit iit natürlich zuläffig und deren Anwendung erwünfcht, wenn

zwifchen der Strafsenflucht und der Bauflucht ein an der Strafse eingefriedigter

Vorgarten liegt. Hier können niedrige Vorbauten (von weniger als 1,00 oder 1,25m

’ Höhe) unter Umftänden unbedenklich bis an die Strafse herantreten, während auf-

Pteigende Vorbauten (welche nicht mehr als etwa 1/3 bis 2/5 der Gebäudefront be-

decken) einen erheblichen Theil der Vorgartenbreite, etwa 1/4 bis 1/2, einnehmen

dürfen. Liegt hinter den Vorgärten keine gefehloffene Bauflucht, fondern eine

Reihe frei fiehender Gebäude (Villen), fo ift die Innehaltung der geraden Baulinie

nicht allein unnöthig; fondern es ift irn Gegentheil erwünfcht, dafs den einzelnen

Bauten in ihrer Stellung hinter der Baulinie volle Freiheit gewährt werde".

Einen Gegenfatz zu den Vorgärten bilden die befonders in italienifchen Städten

beliebten offenen Hallen, welche der Fahrftrafse entlang bedeckte öffentliche Geh-

wege unter den Obergefchoffen der Häufer bilden. Während bei Anordnung von

'Vorgärten die Strafsen von den Häufern abgerückt find, dringt bei Anordnung

diefer >>Colonnaden« die Strafse auf 4 bis 7m Tiefe gewifferrnafsen in die Häufer

ein. Für die offenen Hallen entlang der neuen Tiber-Uferftrafse (Lunge Tevere,

fiehe Fig. 235, S. III) zu Rom find feft gefetzt: eine lichte Hallenweite von 6,0 m,

ein lichter Abitand der Säulen oder Pfeiler von mindeftens 3,5 m, eine Lichthöhe

der Oeffnungen von wenigf’cens 7,5 m bei bogenförmigem und 7,0 m bei wagrechtem

Abfchlufs (Art. 18 des Regalammfo €dilz'zz'o per il comrnzme di Roma in 71ng1/5 da!

14 Febé7’az'a 1887).

' Kehren wir nach diefer Abfchweifung zur Benutzung der Strafsen durch die An-

ftöfser für Privatzwecke zurück, fo finden wir noch eine Gruppe hierher. gehöriger

Benutzungsarten, welche auf baulicher oder wirthfchaftlicher Nothwendigkeit be—‚

ruhen.

Handbuch der Architektur. IV. 9. 20
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Während der Bauausführung mufs der Bauende einen Theil des Strafsenlandes
zur Aufftellung ‘Von Gerüiten benutzen; der Eigenthümer mufs fowohl bei ober-
irdifcher, als bei unterirdifcher Entwäfferung fein Waffer auf oder in den Strafsen-
körper leiten; wenn er fein Haus an öffentliche Leitungen für Waffer-, Licht-,
Wärme- oder Kraftverforgung anfchliefsen will, mufs er den Strafsenkörper benutzen.
Durch Ortsftatuten oder Polizei—Vorfchriften pflegen diefe Benutzungen geregelt
zu werden. .

Was die Baugerüf’te und Abfperrungen (Bauzäune) während des Bauens oder
des Niederlegens von Häufern betrifft, fo wird man jedem Eigenthümer ein Recht
auf unentgeltliche Inanfpruchnahme eines gewiffen nothwendigen Mafses der
Strafsenfläche (80 bis 100 cm Breite) zugeitehen müffen. VVünl'cht der Bau-
herr zur Erleichterung feiner Arbeiten, zur Aufftellung breiterer Gerüi’te, zur
Lagerung von Bauftoffen eine gröfsere Strafsenbreite zu benutzen, fo kann
dies, wenn der Verkehr es überhaupt zuläfft, gegen Zahlung einer Miethe ge-
flattet werden, welche an einigen Orten nach der eingenommenen Fläche
(Aachen, Köln), an anderen nach der Länge der Grundftücksfront (z. B. Brüffel)
berechnet wird.

Eben fo pflegen die Gemeinden geringe laufende ]ahresabgaben für die Er-
laubnifs zu erheben, Hauswaffer vermittels Rohren unter der Bürgerfteigfläche oder
mittels bedeckter Rinnen oder unter Anwendung von Hauftein oder Gufseifen in
der Bürgerfteigfläche in die Strafsenrinne zu leiten.

Nach ausgeführter Canalifation fallen diefe oberirdifchen Abflüffe fort; die
Stadt ftellt alsdann entweder für eigene Rechnung oder für Rechnung des Haus-
befitzers die Hausanfchlufsrohre her; der Befitzer aber ift verpflichtet, feine Haus-
entwäfferung in diefes Anfchlufsrohr einzuführen und in der Regel für die Benutzung
des f’cädtifchen Canalnetzes eine laufende ]ahresgebühr an die Stadt—Caffe zu entrichten.
Diefe Gebühr wird entweder nach dem Miethsertrag des Haufes (Stralfund 11/4 Pro-
cent), nach dern Feuerverficherungswerth (Bafel 2 Promille), als Quote der Waffer-
verforgungs—Abgabe (Köln 20 Promille), als ]ahreszahlung für jedes Fallrohr des
Haufes (Paris 24 Mark) oder als ]ahresabgabe für jedes laufende Meter Grundflück-
Front berechnet. Die letztere Berechnungsart ift vielleicht nicht die gerechteite,
aber die einfachflze und ficherfte; fie beträgt in verfchiedenen Städten ungefähr 2,
3, 4 Mark für das laufende Meter mit gewiffen Erleichterungen für Eckhäufer und
unbebaute Fronten.

Die Canalgebühr, welche der Leiftung anzupaffen ift, beträgt dort, wo die
Abortftoffe nicht aufgenommen werden, weniger als in denjenigen Städten, in
welchen die volle Schwemm-Canalifation mit Spülaborten eingeführt iit. Auch if’c
zu berückfichtigen, ob die Gemeinde genöthigt iit, die Canalwaffer vor ihrem Einlafs
in den Flufs unter Aufwendung grofser Kofien zu klären. Immer aber follte als
Grundfatz feit ftehen, dafs die Koflen des Canalbetriebes, der Canalunterhaltung,
der Baukoitenverzinfung und der Klärung nicht allein von den Hausbefitzern, fon-
dern etwa zur Hälfte von der Gemeinde, d. h. von der Gemeinfchaft der Steuer—
zahler‚ aufzubringen feien, weil Beiden die Leiitung zu Gute kommt, den Haus-
befitzern durch Erfparung von Abfuhr- und Reinigungskolten, der Allgemeinheit
durch Entwäfferung der Strafsen, Plätze und öffentlichen Anlagen, fo. wie durch die
vermehrte Annehmlichkeit und verbefferte Gefundheit: Zudem haben die Erbauer
neuer Strafsen, Welche die Anlagekoiten der Canäle bezahlt haben, ein Anrecht
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darauf, nicht auch noch diefe Kofien verzinfen zu müffen, was curch die em-

pfohlene Theilung vermieden wird.

Aehnliche Abgaben, wie für die Benutzung der Canalifation, find für die Theil-

nahme an der Waffen, Licht-‚Wärme und Kraftverforgung zu zahlen, und zwar gewöhn-

lich auf Grund von Meffung der abgegebenen Mengen durch geeignete Vorrichtungen

(Waffermeffer, Gasmeffer, Elektricitätsmeffer u. f. W.) unter Fef’cfetzung eines beftimmten

Mindef’cbetrages. Andere Verbrauchstarife, z. B. nach dem Miethsertrage des Haufes,

nach der Gröfse der Liegenfchaft, nach Zapff’tellen, nach der Flammenzahl u. f. w., find

nicht ausgefchloffen, haben fich aber im Allgemeinen wenig bewährt. Insbefondere hat

ein von der Meffung des Wafferverbrauches abfehender Waffertarif zwar Vorzüge vom

gefundheitlichen Standpunkte, if’c aber geeignet, die Waffervergeudung zu begün-

f’cigen, fteigert defshalb die Betriebskol‘cen und dem gemäfs auch, trotz fcheinbarer

Wohlfeilheit für das (Zub.-Meter, die ]ahresabgaben der Verbraucher. Die im

Strafsenkörper liegenden Anfchlufsleitungen von der Hauptleitung zum Haufe werden

in der Regel vom Befitzer des Waffer-, Gas-, Elelektricitätswerkes etc., gewöhnlich

alfo von der Gemeinde, für Rechnung des Hausbefitzers hergeftellt.

8. K ap i te 1.

Die Bauordnung.

Nachdem mehrere wichtige Zweige der Baugefetzgebung in Kap. 2 bis 7

diefes Abfchnittes erörtert wurden, ilt das Gebiet der hier zu befprechenden eigent-

lichen Bauordnung auf die Art der Bebauung innerhalb der feft gefetzten Block-

grenzen eingefchränkt. Die Wahrung diefer Bauordnung im engeren Sinne liegt der

Bau-Polizei ob; die letztere ift in der Regel eine communale Dienf’cftelle, jedoch

ausnahmsweife —— und zwar felten aus ftichhaltigen Gründen —— eine neben der

Gemeinde eingefetzte Praatliche Behörde. Die Aufgabe der Bau-Polizei ift keine

pofitive; fondern fie if’c eine vorbeugende, die Veritöfse gegen die geltenden Bau-

ordnungs-Vorfchriften nach Möglichkeit verhindernde. Zu diefem Zwecke hat die

Bau-Polizeibehörde alle Bauentwürfe vor der Ausführung hinfichtlich ihrer Ueber-

einf’cimmung mit der Bauordnung zu prüfen und nöthigenfalls die Abänderung zu

veranlaffen; fie hat ferner die Bauten in beftimmten Frif’ten zu unterfuchen und

fchliefslich als benutzbar zu erklären. Bauunterfuchungen aufserhalb der Frif’cen,

fei es aus freiem Antriebe, fei es aus äufserer Veranlaffung können und follen eben-

falls eintreten; aber es if’c nicht Aufgabe oder Pflicht der Polizei, fog. Bauunfälle

zu verhüten, deren Urfache in der Verwendung fchlechter Bauitoffe‚ in Ausführungs-

mängeln oder in folchen Confiructionsfehlern liegen, die fich der polizeilichen Vor-

prüfung entziehen. Wollte man den Verfuch machen, die Aufgabe der Bau-Polizei

auf die Verhinderung von Bauunfällen, insbefondere von Einf’tiirzen alter und neuer

Gebäude und Gebäudetheile, zu erftrecken, fo bedürfte es einer bef’tändigen polizei-

lichen Beauffichtigung alles öffentlichen und privaten Bauwefens durch ein Heer

befonderer Beamten; und doch würde diefer Verfuch fcheitern, da die Bauauffichts-

beamten fowohl, als die bauausführenden Perfonen (Beamte, Unternehmer, Private)

fehlbare Menfchen find. Es würde nur zur Sorglofigkeit der Baumeif’rer und Bau-

herren führen, wollte man der Polizei die Bürgfchaft für die Sicherheit des Bau-
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